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Diese Ausgabe erscheint auch online

Jazz im Park am 
1. August 2021

Jazz-Matinée im Park der Villa Schwalbenhof
In der idyllischen Umgebung des Kiefer-Parks der Villa Schwalbenhof im Zentrum von Gärtringen 
findet dieses Jahr wieder die beliebte Jazz-Matinée statt, und zwar am

Sonntag, den 1. August 2021, ab 11.00 bis ca. 13.30 Uhr, Eintritt 10,00 €

Diesmal präsentiert der von vielen Veranstaltungen bekannte Posaunist Siegfried Brodt eine Jazz-
band mit acht Musikern 

die C o m b o.
(eine „Auswahl der Besten“ aus der Herrenberg BigBand).

Eine gute Gelegenheit, einen musikalisch-gemütlichen Sonntagmittag in der Atmosphäre des herrli-
chen Parks zu genießen, Freunde und Bekannte zu treffen sowie den Jazz-Klängen der acht Musikern 
zu lauschen (Swing, Bebop, Bossa Nova etc.).

Die coronagerechte Bewirtung übernimmt der Musikverein Gärtringen.

Der Park wird coronagerecht mit Einzelstühlen möbliert, Sonnenschutz wird es leider nur in be-
schränktem Umfang geben, deshalb bitten wir unsere Gäste, ggf. selbst für geeigneten Sonnen-
schutz zu sorgen.
Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz bis Sie an Ihrem Platz sitzen. Am Eingang in den Park 
müssen wir zur Kontaktnachverfolgung Ihre Daten erheben, per Luca-App oder schriftlich.

Bei Regen muss die Veranstaltung leider ausfallen.

Bei unklarer Wetterlage informieren Sie sich bitte am Morgen des Veranstaltungstages unter Telefon 
07034 923106 (Band-Ansage nur am 1.8. ab ca. 9.30 Uhr).

 
Jazz im Park im Jahr 2018                                                                            Foto: Gemeinde
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RATHAUS AKTUELL

             GÄRTRINGER 
    SOMMERFERIENPROGRAMM 
                               2021   
 
 
   
 
                                                        

   PROGRAMM MIT ANMELDUNG                                                
 www.gaertringen.de/startseite 
  www.gaertringen.de/familie-soziales/neuigkeiten-

fuer-generationen 
   

   PROGRAMMFLYER 

 Gemeindeverwaltung Gärtringen, Rohrweg 2           
 Rathaus Rohrau, Nufringer Straße 1 

 

   AUSKÜNFTE 

 Gemeinde Gärtringen, Referat Kinder/Jugend/Familie 
  Jürgen Kunst, E-Mail: kunst@gaertringen. de  

                               Telefon: 07034/923113 
 

                                                                         

                            

                            

 Plakat: Gemeinde
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jetzt anmelden!

teencamp.evki-gaertringen.de

 Plakat: Evang. Kirchengemeinde Gärtringen  Plakat: Musikverein Gärtringen

Weitere Infos & Anmeldung:
www.christusbund-rohrau.de

06.-08.09.2021
Schüler/innen 2. - 6. Klasse

WilLkomMen Bei
Den alten Römern

Kids Camp

 Plakat: Württembergischer Christusbund  Plakat: EMT

Freibad Gärtringen
Tickets 

erhältlich bei

EMT
events sind range

 12.08. - 22.08.2021
12.8. Simon Garfunkel Tribute meets 
Classic – Graceland konzertiert zusam-
men klassischen Virtuosen 

13.8. Rockband Lancelot Revival – damit 
sind wir aufgewachsen, let‘s ROCK!

14.8. Julius Frack – unglaublich was Ju-
lius zeigt – absolut verblüffend…

15.8. Hämmerle & Leibssle – ja richtig 
gelesen, das gibt’s wieder!!!

Infos, Tickets & weitere Acts: kulturimfreien.de
EMT GmbH und an allen bekannten Reservix VVK Stellen
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TERMInE
Samstag, 31. Juli 2021
07-12 Uhr Wochenmarkt rund um Marktplatz

Sonntag, 01. August 2021 
Folgende Gottesdienste finden gemäß der Hygienevorschrif-
ten statt:
09.30 Uhr Neuapostolische Kirche Gärtringen, Gottesdienst
10.00 Uhr Evang. Kirche Gärtringen, Gottesdienst 
10.00 Uhr Evang. Kirche Rohrau, Gottesdienst 
10.30 Uhr Kath. Kirche Gärtringen, Eucharistiefeier 
17.30 Uhr Württembergischer Christusbund, Gottesdienst
Bitte entnehmen Sie die weiterhin stattfindenden Gottes-
dienstübertragungen der Kirchen den kirchlichen Nachrichten.
11.00 Uhr Kieferpark der Villa Schwalbenhof, Jazzmatinée

Spruch der Woche
Lass‘ Deine Taten sein wie Deine Worte. Und Deine Worte wie 
Dein Herz. Ludwig Uhland

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Landkreis rutschte in Inzidenzstufe 2

Die Schwelle von 10 wurde an fünf aufeinander folgenden 
Tagen überschritten

Landrat Roland Bernhard: „Zur not brauchen wir eine Impf-
pflicht, zumindest für bestimmte Berufsgruppen“
Am Samstag, 17. Juli, lag die Inzidenz im Landkreis Böblingen 
zum ersten Mal seit Wochen wieder über 10. Das ist leider an 
den Folgetagen so geblieben, sodass am Mittwoch, 21. Juli, der 
fünfte Tag in Folge war. Damit gelten seit Donnerstag, 22.Juli, 
neue Regeln gemäß dem Stufenplan der Landesregierung, mit 
einer Inzidenz zwischen 10 und 35 ist man in Inzidenzstufe 2. Die 
Allgemeinverfügung, die diesen Umstand feststellt, wird über 
die Homepage des Landkreises bekannt gemacht.
„Es hat sich im bundesweiten Trend abgezeichnet, da bildet 
auch der Landkreis Böblingen keine Ausnahme“, bedauert 
Landrat Roland Bernhard. „Ohne Impfen werden wir den Kampf 
gegen die Delta-Variante verlieren. Es ist enttäuschend, dass die 
Menschen die Impfangebote jetzt nicht wahrnehmen. Zur Not 
müssen wir uns in Richtung einer Impfpflicht bewegen – zumin-
dest für bestimmte Berufsgruppen, die mit ungeimpften und 

gefährdeten Personengruppen arbeiten. Das muss der Bund 
jetzt angehen. Auch die Landesregierung sollte mit der neuen 
Corona-Verordnung ein Zeichen setzen, um die Impfung attrak-
tiver zu machen – und zwar jetzt und nicht erst im Herbst. Täglich 
bietet unser KIZ Impfen ohne Termin an, mit wechselndem Impf-
stoffangebot. Auch viele Städte und Gemeinden organisieren 
Aktionen – es gilt diese zu nutzen!“

Der Landkreis veröffentlicht die Aktionen im KIZ und andernorts 
auf seiner Homepage, Stichwort: Informationen zum Impfen 
(www.lrabb.de). Mit vielfältigen Aktionen werden Personen-
gruppen ins Visier genommen, die bislang noch zu wenig erreicht 
wurden – so etwa mit einem Impfangebot beim SV Leonberg/
Eltingen am Samstag. Die Kreisverwaltung spricht zudem mit 
verschiedenen religiösen Gemeinschaften, um auch Menschen 
aus anderen Kulturkreisen ansprechen zu können, oder auch 
mit Sportvereinen, um jüngeres Publikum zu erreichen. Weitere 
Aktionen sind geplant. Das Ganze gemäß der neuerlichen Kam-
pagne des Landes #dranbleiben, mit der alle gesellschaftlichen 
Gruppen zielgruppengerecht über die Impfung aufgeklärt und 
niederschwellige Möglichkeiten für eine Impfung geschaffen 
werden sollen.

„Im Landkreis Böblingen haben wir aktuell eine Erstimpfungs-
quote von 54,4 % und liegen damit rd. 1 5 hinter dem Landes-
durchschnitt von 55,5 %“, so der Landrat. „Der Prozentsatz 
der Vollimmunisierten liegt im Landkreis erst bei 40,1 %, im 
Landesdurchschnitt bei 41,5 %. Das ist viel zu wenig, wir brau-
chen die Herdenimmunität und für diese benötigen wir lt. vieler 
Wissenschaftler eher eine Durchimpfungsrate von 80 bis 85 % 
statt der bisher angenommenen 60 bis 70 %.“ Mit dem aktuel-
len Impftempo sei das ein unerreichbares Ziel bis zum Herbst, 
darum müsse die Bundespolitik jetzt handeln, so die Forderung 
Bernhards.

In der Inzidenzstufe 2 dürfen im privaten Bereich 15 Personen 
aus maximal vier Haushalten zusammenkommen (Kinder dieser 
Haushalte und bis zu 5 weitere Kinder bis einschließlich 13 Jahre 
zählen dabei nicht mit). Private Feiern können im Freien mit max. 
200 Personen (zuvor 300) stattfinden, in geschlossenen Räumen 
mit der gleichen Personenzahl, allerdings unter Beachtung der 
3 Gs (Geimpft, Genesen oder Getestet). Bei öffentlichen Veran-
staltungen reduziert sich die erlaubte Personenzahl im Freien 
von 1.500 auf jetzt max. 750 Personen; wenn es über 200 sind, 
gilt Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen sind max. 250 Per-
sonen erlaubt.

In der Gastronomie ändert sich nichts. Es gibt keine Beschrän-
kung der Personenzahl und auch keine Pflicht der 3 Gs. Lediglich 
in geschlossenen Räumen gilt generell ein Rauchverbot (und na-
türlich Hygienekonzept und Datenverarbeitung z. B. mit Luca). 
Alle Regelungen im Detail finden sich übersichtlich aufbereitet 
im Stufenplan für sichere Öffnungsschritte, ebenfalls verlinkt auf 
der Homepage des Landkreises Böblingen unter den Informati-
onen rund um den Corona-Virus.

Weiterer Hinweis: 
Es sind weitere Termine für das Impfen ohne Termin im KIZ Sin-
delfingen, Messe Sindelfingen, Mahdentalstraße 116 eingestellt.

Sonntag, 25.07. 07:00 – 20:00 Uhr BioNTech

Montag, 26.07. 14:00 – 20:00 Uhr BioNTech

Dienstag, 27.07. 14:00 – 20:00 Uhr  mRNA-Moderna 
und Janssen 
(Johnson & Johnson)

Mittwoch, 28.07. 14:00 – 20:00 Uhr BioNTech

Donnerstag, 29.07. 07:00 – 14:00 Uhr BioNTech

14:00 – 20:00 Uhr  mRNA-Moderna 
und Janssen 
(Johnson & Johnson)

Freitag, 30.07. 07:00 – 20:00 Uhr BioNTech

(Pause jeweils zwischen 10:00 und 10:30 Uhr und 18:00 und 
18:30 Uhr, dann kein Einlass)
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Das “Wertstoffzügle“ kommt auch in  
Corona-Zeiten
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir bieten Ihnen mit dem Wertstoffzügle die Möglichkeit, Ihren 
Müll, der eigentlich für den Wertstoffhof bestimmt ist, an den 
bekannten Sammelplätzen abzuholen.

Das Angebot des „Wertstoffzügles“ richtet sich an alte und in 
der Mobilität eingeschränkte Personen. Das Wertstoffzügle 
ist nicht als Service für die Bürger gedacht, die selbst zum 
Wertstoffhof fahren können.

Bitte achten Sie zu Ihrem eigenen - aber auch zum Schutz un-
seres Mitarbeiters - darauf, die Mindestabstände von mindes-
tens 1,5 m zueinander einzuhalten.

Legen Sie Ihre Sammelbehältnisse und Taschen auf die Prit-
sche des Fahrzeugs oder legen Sie sie ab, treten Sie dann zu-
rück, sodass unser Mitarbeiter die Sachen auf das Fahrzeug 
aufladen kann. 

Sinn und Zweck des Wertstoffzügles ist es, dass diejenigen, die 
nicht selbst zum Wertstoffhof fahren können, wertstoffhaltige 
Abfälle an bestimmten Haltepunkten kostenlos abgeben können.

Es geht dabei um die Entsorgung von üblichen Haushaltsmen-
gen. Wir entsorgen nicht Ihren Rest- oder Sperrmüll! Dafür nut-
zen Sie bitte die Restmüll-Tonne bzw. melden sich beim Müll-
telefon des Abfallwirtschaftsbetriebs in Böblingen (Tel.: 07031 
663-1550).

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Abstellen von Müll-
säcken, auch wenn es sich um wertstoffhaltige Abfälle handelt, 
eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einem Bußgeld bis zu 
2.500 EUR geahndet werden kann.

Das Abstellen von Müllsäcken ist unzulässig und wird zur Anzei-
ge gebracht.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Rücksicht für ein 
gutes und - hoffentlich - gesundes Miteinander!

 
 

Das Wertstoffzügle kommt am Dienstag, den 3. August 2021. 

Folgende Stationen werden angefahren:
12.50 Uhr - 13.15 Uhr Parkplatz beim Friedhof Rohrau
13.20 Uhr - 13.45 Uhr Kreuzung Richard-Wagner-Str. /

Beethovenstr. (Richard-Wagner-
Platz)

13.50 Uhr - 14.15 Uhr Reinhardstr./Daimlerstr. (EDEKA 
Markt)

14.20 Uhr - 14.45 Uhr Parkplatz Peter-Rosegger-Schule,
Sonnenhalde

15.00 Uhr - 15.15 Uhr Marktplatz

Mitbürgerinnen und Mitbürger, die über kein Fahrzeug ver-
fügen, können wertstoffhaltigen Abfall, der auch beim Wert-
stoffhof angenommen wird, am Wertstoffzügle abgeben.

noTDIEnSTE
•	Ärztlicher notfalldienst Sindelfingen
am Krankenhaus Sindelfingen, Arthur-Gruber-Str. 70, 71065 
Sindelfingen Montag-Donnerstag: 18-22 Uhr, Freitag: 16-22 Uhr, 
Samstag, Sonn- und Feiertag: 8-22 Uhr.
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur für 
gesetzlich Versicherte unter 0711 - 96589700 oder docdirekt.de
•	Ärztlicher notfalldienst Herrenberg
am Krankenhaus Herrenberg, Marienstraße 25, 71083 Herrenberg, 
Fr. 16-22 Uhr, Sa., So., Feiertag: 8-22 Uhr, ab 22 Uhr Krankenhaus-
ambulanz Herrenberg. Patienten können ohne telefonische Voran-
meldung in die Notfallpraxis kommen. Achtung: Neue Rufnummer 
für den ärztlichen Bereitschaftsdienst außerhalb der Öffnungszei-
ten der Notfallpraxis und für medizinisch notwendige Hausbesu-
che des Bereitschaftsdienstes: Kostenfreie Rufnummer 116117
•	Ärztliche notfallpraxis Böblingen – (Kinder) 116117
Kinderklinik Böblingen, Bunsenstr. 120, Mo. – Fr.: 19.00 – 22.00 Uhr, 
Samstag: 8.30 - 22.00 Uhr, Sonn- und Feiertag: 8.30 – 22.00 Uhr, 
(falls der eigene Kinderarzt nicht erreichbar ist) Telefonische An-
meldung ist nicht erforderlich!
•	Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst  0711/78 77 722 
Kassenärztliche Vereinigung  www.kzvbw.de
Baden-Württemberg 
Anwesenheit in der Praxis: Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
von 10.00 Uhr - 11.00 Uhr und von 16.00 Uhr - 17.00 Uhr, sonst 
nur in dringenden Fällen.
•	Augenärztlicher notdienst Kreis Böblingen 116117
seit 01.06.2010 wird für den augenärztlichen Notdienst im Kreis
Böblingen eine zentrale Notfallrufnummer verwendet.
Augenärztliche Notfallpraxis, Katharinenhospital Augenklinik, 
Kriegsbergstr. 60, Haus K, 70174 Stuttgart, Öffnungszeiten: 
Fr.: 16-22 Uhr, Wochenende/Feiertage: 9-22 Uhr
•	Hno-ärztlicher notfalldienst 116117
Universitätsklinikum Tübingen – HNO-Klinik, Elfriede-Aulhorn-
Straße 5, Gebäude 600, Tübingen, Sa., So. und Feiertag: 8-22 Uhr, 
Patienten können ohne Voranmeldung in die Praxis kommen
•	Wasserversorgung Gärtringen – Rufbereitschaft 07034 923191
•	  Landratsamt Böblingen/Amt für Soziales und Teilhabe/ 

Sozialer Dienst im Bereich Gärtringen 07031/663-1569  
s.barut@lrabb.de

Informationen über Sozialleistung nach SGB XII wie Hilfe zum 
Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung, Hilfe zur Pflege, Orientierungsberatung bei finanziellen 
und sozialen Schwierigkeiten für Personen ab 18 Jahren.
•	Landratsamt Böblingen/Amt für Soziales und Teilhabe 

07031/663-3366
Informations- und Beratungstelefon für Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung, deren Angehörige, Freunde und Nach-
barn. Montag bis Freitag von 9 -17 Uhr. Das Gespräch ist ano-
nym, die Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht.
•	  Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 

im Landkreis Böblingen 
 07031/6596400, www.hospizdienst-bb.de 

Max-Eyth-Straße 23, 71088 Holzgerlingen
Dasein, Zuhören, Zeit haben
•	Beratungsstelle für Schwangere: 07031/663-1717
Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen
•	Beratungsstelle für Partnerschaft: 07031/678005
(Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Partner-
schafts- und Sexualberatung, Empfängnisverhütung und Kinder-
wunsch), Pro Familia Böblingen, Pfarrgasse 12, 71032 Böblingen
•	Thamar-Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt: 07031/222066
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen
•	 Informations- und Beratungstelefon häusliche Gewalt 
 07031/663-1331
•	AMILA-Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt: 
 07031/632808, 07031/222066, www.amila-beratung.de 
E-Mail: info@amila-beratung.de
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen, Mo., Di. und Do. 10- 
13 Uhr, Mi. 13-16 Uhr, nachts ab 20 Uhr sowie am Wochenende 
und an Feiertagen ganztags
•	MoBILE – Management von Beruf und Familie: 
 07031/663-1928
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Verhandlungsverfahren Ludwig-Uhland-Halle 
und Kinderhaus
Ergebnisse Verhandlungsverfahren mit Lösungsvorschlägen 
(VgV)
VgV Verfahren zum neubau der Ludwig-Uhland-Halle (Mehr-
zweckhalle) und zum neubau eines 7-gruppigen Kinderhauses 
abgeschlossen
Ausstellung der Ergebnisse in der Ludwig-Uhland-Schule
Die mit Spannung erwarteten Entwürfe der 5 Architekturbüros 
zum Neubau der Ludwig-Uhland-Halle sowie die Entwürfe der 5 
Architekturbüros zum Neubau des Kinderhauses liegen vor. Die 
Ergebnisse werden im Zeitraum vom 02.08.2021 bis 06.08.2021 
in der Ludwig-Uhland-Schule für die Öffentlichkeit ausgestellt. 
Interessierte Bürger und Bürgerinnen sind unter Einhaltung der 
Abstandsregeln und vorheriger Terminvereinbarung bei Frau 
Rückmann, Tel. 07034/ 923-119, herzlich willkommen.
Ein Ziel im Gemeindeentwicklungskonzept 2030 ist es, eine 
attraktive Ortsmitte mit hoher Aufenthaltsqualität im öffentli-
chen Raum zu schaffen. Der Neubau der Ludwig-Uhland-Halle 
als Mehrzweckhalle, die als Festhalle auch für repräsentative 
Zwecke der Gemeinde dient und gleichzeitig verschiedene 
Schul- und Vereinsnutzungen umfasst, bildet das erste Modul 
einer neuen Ortsmitte. Die Mehrzweckhalle ist der Maßstab für 
die weiteren Module. Das geplante Wohn- und Geschäftshaus 
sowie der Neubau des Rathauses werden sich danach ausrich-
ten. Die Identität mit der neuen Ortsmitte wird durch den neuen 
zentralen öffentlichen Raum rund um die Halle weiter gestärkt. 
Zukünftig bildet die Mehrzweckhalle mit der gesamten „Neuen 
Ortsmitte“ ein urbanes Gebiet mit grüner Infrastruktur.
Durch die massiv steigenden Kinderzahlen und die Nachfrage 
nach Betreuungsplätzen im U3-Bereich ist der Neubau eines 
großen Kinderhauses, als Ganztagseinrichtung, mit 4 Kinder-
gartengruppen, 2 Krippengruppen und 1 TAPiR-Gruppe in der 
Stuttgarter Straße vorgesehen. Der Neubau besitzt eine eigen-
ständige Architektur und trägt zur städtebaulichen Aufwertung 
am Ortseingang bei. Durch eine barrierefreie, energetische so-
wie ökologische Gestaltung wird das Kinderhaus den Nachhal-
tigkeitsanforderungen, unter Einbindung der Wirtschaftlichkeit, 
gerecht. Angebote wie Forschen, kreatives und musisches Wer-
ken werden variabel in den verschiedenen Räumen eingesetzt. 
Dies ermöglicht Flexibilität für sich verändernde pädagogische 
Erkenntnisse und Anforderungen und für mögliche bauliche 
Nutzungsänderungen.
Für die Ludwig-Uhland-Halle, als Mehrzweckhalle, und für das 
Kinderhaus wurde ein europarechtskonformes „Verhandlungs-
verfahren mit Lösungsvorschlägen“ und Vergabe der Planungs-
leistungen ausgeschrieben. In der ersten Stufe des Verfahrens 
wurde vom Planungsbüro ein Kriterienkatalog erstellt und die 
Bewerber anhand der erreichten Punktezahl bewertet. In der 
zweiten Stufe präsentierten jeweils 5 ausgewählte Büros für die 
Ludwig-Uhland-Halle sowie 5 ausgewählte Büros für das Kinder-
haus dem Auftragsgremium ihre Lösungsvorschläge. Das Auf-
tragsgremium schlug für die Ludwig-Uhland-Halle sowie für das 
Kinderhaus dem Gemeinderat das jeweils beste der 5 Planungs-
büros für eine Vergabe der Planung vor.
Die Entwürfe der Planungsbüros werden ab dem 02.08.2021 
auch online unter der Rubrik Neuigkeiten www.gaertringen.de/
startseite zu sehen sein.

IMprESSuM 
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•	Giftnotrufzentrale Freiburg notfall immer über die Tel.: 112
Vergiftungsinformationszentrale: 0761/19240
•	Psychologische Beratungsstelle Herrenberg 
 07031/663-2420
Jugend • Ehe • Lebensfragen, Tübinger Straße 48, 71083 Herren-
berg. Offene Sprechstunde während der Schulzeit für Jugendli-
che und Eltern, mittwochs 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
•	 IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
07031/663 -2929 (Anrufbeantworter), E-Mail: ibbstelle@lrabb.de
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
kranke Menschen und Angehörige, Sprechstunde: Jeden 1. Frei-
tag im Monat von 10-12 Uhr (möglichst mit vorheriger telefoni-
scher Vereinbarung) im BZS-Bürgerzentrum Leonberg, Neuköll-
ner Str. 5 (Leo-Center), 71229 Leonberg; Tel. Sprechzeiten: Mo. 
und Do. von 10-12 Uhr, Mi. von 16-18 Uhr.
•	Krisentelefon – ich schaff es nicht mehr 07031/663-3000
„Gewaltig überfordert – wenn Pflege an Grenzen stößt“
Mo. bis Fr. von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, montags übernehmen 
muslimische Frauen in türk. Sprache den Dienst
•	Palliative Care Team Landkreis Böblingen 07152/3304-424
In der Au 10, Leonberg, Ambulante ärztliche und pflegerische 
Versorgung, Mo. bis Fr. 8.00 – 16.30 Uhr
•	Arbeitskreis Leben (AKL) Böblingen e.V. 07031/3049259
Begleitung in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr - Trauer-
gruppe für Hinterbliebene nach Suizid - Präventionsveranstal-
tungen in Schulen
www.ak-leben.de, E-Mail: akl-boeblingen@ak-leben.de

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
31.07./01.08.2021 Tierarztpraxis Strauch, Hauptstraße 41, 
Gäufelden-Tailfingen, Tel. 07032-202675

Apothekenbereitschaftsdienst
29. Juli um 8.30 Uhr bis 30. Juli um 8.30 Uhr 
Markt-Apotheke, Gärtringen, Hauptstraße 1, Tel. 07034 22013

30. Juli um 8.30 Uhr bis 31. Juli um 8.30 Uhr 
Gäu-Apotheke, Nebringen, Sindlinger Straße 25, Tel. 07032 72878

31. Juli um 8.30 Uhr bis 1. August um 8.30 Uhr
Römer-Apotheke, Kuppingen, Hemmlingstraße 20, Tel. 07032 31903

1. August um 8.30 Uhr bis 2. August um 8.30 Uhr
Apotheke Aidlingen, Badstraße 2, Tel. 07034 5355

2. August um 8.30 Uhr bis 3. August um 8.30 Uhr 
Schwarzwald-Apotheke, Herrenberg, Nagolder Straße 27, 
Tel. 07032 26111

3. August um 8.30 Uhr bis 4. August um 8.30 Uhr
Sonnen-Apotheke, Gärtringen, Grabenstraße 62 B, Tel. 07034 21029

4. August um 8.30 Uhr bis 5. August um 8.30 Uhr 
Apotheke Haug, Herrenberg, Walther-Knoll-Straße 3, 
Tel. 07032 21656

5. August um 8.30 Uhr bis 6. August um 8.30 Uhr
Bären Apotheke, Herrenberg, Hindenburgstraße 20, Tel. 07032 5970

AbstAnd
1,5 Meter

hAlten
Foto: alvarez/E+/Getty Images Plus

MIndestens
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1 

Corona-Maßnahmen in vier Inzidenzstufen 
 
Ab 26. Juli 2021 werden die vier Inzidenzstufen mit kleinen Anpassungen fortgeführt. Die Anpassungen sind 
mit einem + gekennzeichnet. Lockerungen treten nach 5 Tagen in der niedrigeren Inzidenzstufe in Kraft, Ver-
schärfungen nach 5 Tagen in der nächsthöheren Inzidenzstufe. 

 

Stand: 26. Juli 2021 – weitere Informationen und FAQ auf Baden-Württemberg.de  

 

Grundsätzlich gilt: 

 

    

 

 

Medizinische Maskenpflicht in Innenräumen ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen. 
Ausnahmen:  
» Kinder bis einschließlich 5 Jahre 
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung 

notwendig) 
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen,  

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben. 
» Im Freien ist die Maske nur dann zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 

Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann. 

 
Schnell- und Selbsttests (für bestimmte Dienstleistungen und Angebote erforderlich) dürfen nicht älter 
als 24 Stunden sein.  
» Hierfür können kostenlose Bürgertests oder Angebote von Arbeitgeber*innen, Schulen und  

Anbieter*innen von Dienstleistungen genutzt werden.  
» Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich selbst unter Aufsicht 

(z.B. durch Dienstleister*innen oder Arbeitgeber*innen) durchführen und bescheinigen lassen. 
» Schüler*innen können einen von der Schule bescheinigten negativen Test vorlegen (max. 60  

Stunden alt) vorlegen.  
» Für asymptomatische Kinder bis einschließlich fünf Jahre gilt keine Testpflicht.  

 
Legende 

 

Nachweislich geimpft, 
genesen oder getestet 

Datenverarbeitung  
erforderlich 

 

Hygienekonzept 
erforderlich 

 

Zusätzliche  
Maskenpflicht 

Abstand 
halten 

Hygiene  
praktizieren 

Medizinische 
Maske tragen 

Corona-App  
nutzen 

Regelmäßig 
lüften 
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2 

+ 

Lebensbereiche Inzidenzstufe 1 
(unter 10) 

Inzidenzstufe 2 
(10 bis 35) 

Inzidenzstufe 3 
(35 bis 50) 

Inzidenzstufe 4 
(über 50) 

 

 

Kontakt- 
beschränkungen 

(Geimpfte sowie  
genesene Personen 
werden nicht mitge-
zählt. Paare, die nicht 

zusammenleben, zählen 
als ein Haushalt.) 

 

max. 25 Personen 
4 Haushalte, max. 15 Personen 

(Kinder dieser Haushalte und bis zu 5 weitere Kin-
der bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit.) 

2 Haushalte, max. 
5 Personen 

(Kinder dieser Haus-
halte bis einschließlich 
13 Jahre zählen nicht 

mit.) 

 

 

Private  
Veranstaltungen 
Ohne Abstandsgebot 

und ohne Maskenpflicht 

(wie Geburtstage, 
Hochzeitsfeiern etc.) 

 

Im Freien: max. 
300 Personen 

Im Freien: max. 
200 Personen 

Im Freien und in 
geschlossenen 
Räumen: max.  

50 Personen mit 

 

Im Freien und in 
geschlossenen 
Räumen: max.  

10 Personen mit 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  

300 Personen mit 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  

200 Personen mit 

 

 

Öffentliche  
Veranstaltungen 

(wie Theater, Oper, 
Konzert, Betriebs- und 
Vereinsfeiern, Stadt-
feste ohne Fahrge-

schäfte etc.) 

 

Im Freien: max. 
1.500 Personen 

über 300 Personen 
mit¹: 

 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  
500 Personen 

Im Freien: max. 
750 Personen 

über 200 Personen 
mit1: 

 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  
250 Personen 

Im Freien: max.  
500 Personen 

mit 

 

über 200 Personen 
mit¹: 

 

 

Im Freien: max. 
250 Personen 

mit 

 

über 200 Personen 
mit¹: 

 

 

Oder: max. 50 % 
der Kapazität ohne 
Abstandsgebot mit 

 

maximal 25.000 
Personen 

Oder: max. 50 % 
der Kapazität ohne 
Abstandsgebot mit 

 

maximal 25.000 
Personen 

In geschlossenen 
Räumen: max.  

200 Personen mit 

In geschlossenen 
Räumen: max.  

100 Personen mit 

¹ Keine Maskenpflicht, wenn Abstand von 1,5 Meter durch Zuweisung von festen Sitzplätzen garantiert ist. 
  



9
Nummer 30

Donnerstag, 29. Juli 2021

3 

Lebensbereiche Inzidenzstufe 1 
(unter 10) 

Inzidenzstufe 2 
(10 bis 35) 

Inzidenzstufe 3 
(35 bis 50) 

Inzidenzstufe 4 
(über 50) 

 

Freizeit- 
einrichtungen 
(wie Freizeitparks, 
Hochseilgärten, 

Schwimmbäder3 etc.) 
 

 

Im Freien und in geschlossenen  
Räumen ohne Beschränkung2 der  

Personenanzahl 
 

2 In der Praxis können sich aus dem Abstandsgebot 
oder hygienischen Vorgaben Personenbeschrän-

kungen ergeben (siehe Hygienekonzept § 5 Absatz 
1 Nummer 1 Corona-Verordnung des Landes). 

3 Für Schwimmbäder gelten zusätzliche Vorgaben 
zur Begrenzung der Personen in den Becken 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  
1 Person je ange- 
fangene 10 m² mit 

 

Im Freien:  
1 Person je ange- 

fangene 20 m² mit 

 

In geschlossenen 
Räumen:  

geschlossen 

Außerschulische 
Bildung 

(wie Volkshochschulen, 
Jungendkunstschulen, 

Musikschulen etc.) 

 

Ohne 3G und ohne  
Personenbeschränkung 

Ohne Personen- 
beschränkung mit 

Im Freien: max. 
100 Personen mit 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  

20 Personen mit 

 
 

 
 
 
 

Kultur- 
einrichtungen 

(wie Galerien, Museen, 
Bibliotheken, Archive, 
Gedenkstätten etc.) 

 

 

Im Freien und in geschlossenen  
Räumen ohne Personenbeschränkung 

 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  
1 Person je ange- 
fangene 10 m² mit 

 
(3G nicht erforderlich 

bei Abholung/Rückgabe 
von Medien in  

Bibliotheken o.ä.) 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  
1 Person je ange-
fangene 20 m² mit 

 
(3G nicht erforderlich 

bei Abholung/Rückgabe 
von Medien in  

Bibliotheken o.ä.) 

 

 
Gastronomie und 

Vergnügungs-
stätten 

(wie Restaurants,  
Kneipen, Imbisse,  
Spielhallen etc.) 

 
(3G und Daten- 
verarbeitung gilt  
generell nicht für  
to-go-Angebote) 

 

Ohne 3G und ohne  
Personen- 

beschränkung 
 

Ohne 3G und ohne  
Personen- 

beschränkung 
 

In geschlossenen 
Räumen: 

Rauchverbot 
 

Im Freien: ohne 
Personen- 

beschränkung 

Im Freien: ohne 
Personen 

beschränkung mit: 

 

In geschlossenen 
Räumen:  

1 Person je 2,5 m² 
mit 

Rauchverbot 

In geschlossenen 
Räumen:  

1 Person je 2,5 m² 
mit 

Rauchverbot 
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4 

+ 

Lebensbereiche Inzidenzstufe 1 
(unter 10) 

Inzidenzstufe 2 
(10 bis 35) 

Inzidenzstufe 3 
(35 bis 50) 

Inzidenzstufe 4 
(über 50) 

 

 
Betriebskantinen 

und Mensen 

 
(3G und Daten- 
verarbeitung gilt  
generell nicht für  
to-go-Angebote) 

 

Nutzung durch Angehörige der Einrichtung 3G gestattet 

mit: 

 

 
Einzelhandel 

(sowie Dienstleistungs-
/Handwerksbetriebe mit 

Kundenverkehr,  
Flohmärkte) 

 
 
 

Ohne besondere Regelungen 

In geschlossenen 
Räumen:  

 
1 Person je ange-

fangene 10 m² 
 

In geschlossenen 
Räumen: 

1 Person je ange-
fangene 10 m² 

 
Für Einzelhandel, der 

nicht der Grund- 
versorgung dient: 
 
 

 

Im Freien: keine 
Personen- 

beschränkung 

Im Freien: keine 
Personen- 

beschränkung. 
Keine Dokumenta-

tionspflicht. 
 

 
Körpernahe 

Dienstleistungen 
 

 
 
 

Wenn Maske nicht dauerhaft getragen werden kann, mit: 

Wenn Maske nicht 
dauerhaft getra-

gen werden kann, 
mit: 

Messen 

 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  
1 Person je ange- 

fangene 3 m² 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  
1 Person je ange- 

fangene 7 m² 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  
1 Person je ange- 

fangene 10 m² mit: 

 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  
1 Person je ange- 

fangene 20 m² 
mit: 

 

Oder: ohne  
Beschränkung der 
Personananzahl 

mit: 

 

Oder: 1 Person je 
angefangene 3 m² 

mit: 
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5 

+ 

+ 

Lebensbereiche Inzidenzstufe 1 
(unter 10) 

Inzidenzstufe 2 
(10 bis 35) 

Inzidenzstufe 3 
(35 bis 50) 

Inzidenzstufe 4 
(über 50) 

 

 
Beherbergung 

 

Ohne 3G 

mit: 

 
bei Anreise und anschließendem  

Testnachweis alle 3 Tage 

 

 
Touristischer  

Verkehr 
 

(wie Schifffahrt, Seil-
bahnen, touristischer 

Busverkehr etc.) 
 

 

Ohne 3G und ohne 
Personen- 

beschränkung 

75% der Kapazität 
ohne 3G 

max. 75% der zu-
lässigen Fahr-

gastanzahl 

max. 50% der zu-
lässigen Fahr-

gastanzahl 100% der  
Kapazität mit: 

 
 

 

 
Diskotheken 

 
(Resultate der Modell-
projekte sollen abge-
wartet werden, um 

eventuell weitere Er-
leichterungen zu er-

möglichen.) 
 

30% der Kapazität 
mit: 

Geschlossen 

 
 
 
 
 
Prostitutions-

stätten 

 
 

Mit: 

1 Person je ange- 
fangene 10 m² mit 

Raumnutzung nur 
durch 2 Personen 

Geschlossen 
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6 

+ 

+ 

+ 

Lebensbereiche Inzidenzstufe 1 
(unter 10) 

Inzidenzstufe 2 
(10 bis 35) 

Inzidenzstufe 3 
(35 bis 50) 

Inzidenzstufe 4 
(über 50) 

 

Sport 
(Für Sportstätten gelten 
die zusätzlichen Vorga-
ben der Corona-Verord-

nung Sport.) 
 

Im Freien und in geschlossenen  
Räumen: ohne 3G und ohne Personen-

beschränkung 

Im Freien und in 
geschlossenen 
Räumen: keine 

Personen- 
beschränkung mit: 

 

Im Freien: max. 
25 Personen mit: 

Geimpfte und gene-
sene Personen werden 

nicht mitgezählt. 

 
In geschlossenen 

Räumen: max.  
14 Personen mit: 

Geimpfte und gene-
sene Personen werden 

nicht mitgezählt. 

 

 

Wettkampf- 
veranstaltungen 

im Sport 

 

Im Freien: max. 
1.500 Personen 

über 300 Personen 
mit4: 

 

 

Im Freien: max. 
750 Personen 

über 200 Personen 
mit4: 

 

 

Im Freien: max. 
500 Personen mit: 

 

über 200 Personen 
mit4: 

 

Im Freien: max. 
250 Personen mit: 

 

über 200 Perso-
nen mit4: 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  
500 Personen 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  
250 Personen 

 

Oder: max. 50 % 
der Kapazität ohne 

Abstandsgebot 
mit: 

 

max. 25.000  
Personen 

Oder: max. 50 % 
der Kapazität ohne 

Abstandsgebot 
mit: 

 

max. 25.000  
Personen 

In geschlossenen 
Räumen: max.  

200 Personen mit: 

In geschlossenen 
Räumen: max.  

100 Personen mit: 

 

 
Stadt- und Volks-
feste mit Fahrge-

schäften 
 

(Festzelte und Freilicht-
bühnen sind nicht  

erlaubt) 
 

Ohne 3G und ohne Personen- 
beschränkung 

1 Person pro  
10 m² für den  

Publikumsverkehr 
vorgesehene  
Fläche mit: 

 

1 Person pro  
20 m² für den  

Publikumsverkehr 
vorgesehene  
Fläche mit: 

 

4 Keine Maskenpflicht, wenn Abstand von 1,5 Meter durch Zuweisung von festen Sitzplätzen garantiert ist. 
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neue Ladestationen
neue Ladestationen an den Standorten ortsmitte von  
Gärtringen und Rohrau

 
 Foto: 
Gemeinde 

Elektrische PKWs werden weiterhin stark nachge-
fragt. Seit der Festlegung der CO`2 Grenzwerte 
sowie der EU Regelung für neu zugelassene CO`2 
sparende Fahrzeuge wird die emmissionsfreie Elek-
tromobilität weiter zunehmen und damit auch die 
öffentliche Ladeinfrastruktur immer wichtiger um 
die Grundversorgung zu decken.
Der Aufbau, Betrieb und die Stromversorgung von 
öffentlicher Ladeinfrastruktur stellen zusätzliche 
Anforderungen an die Kommunen sowie die Ener-
gieversorger. 
Die Elektro-Ladestationen in der Hauptstraße in 

Gärtringen und in der Ortsmitte Rohrau werden in dieser Kalen-
derwoche komplett erneuert. Bei beiden Ladesäulen war je eine 
Abnahmestelle defekt. Die neuen Smightsäulen werden künftig 
mit einem Abrechnungssystem betrieben, welches mit den gän-
gigen Karten abgerechnet werden kann. Betrieben und gewar-
tet werden die Säulen vom Energieversorger ENBW. 
Die neuen Stationen verfügen über je 2 Ladesäulen und sind 
nach modernstem Standard gefertigt, ebenso haben sie die 
technische Ausstattung für das Public W-LAN, das die Gemein-
de hier kostenfrei anbietet.
In einer nächsten Stufe kommen voraussichtlich ab Herbst noch 
3 weitere Ladestationen an zusätzlichen Standorten hinzu.

Schulwegplan online im BürgerGIS 
Liebe Eltern,
unsere Schulkinder sind die jüngsten und gleichzeitig – leider 
– auch die gefährdetsten Verkehrsteilnehmer; gerade auf dem 
Weg zur Schule und nach Hause.
Die Gemeindeverwaltung hat in Zusammenarbeit mit den Eltern 

und der Verkehrswacht Empfehlungen für Schulwege erstellt, 
um den Kleinsten und Schwächsten mehr Sicherheit im Straßen-
verkehr zu geben.
Die Schulwege sind auf der Homepage der Gemeinde Gärtringen 
im BürgerGIS abrufbar.
https://www.geonline-gis.de/portale/gaertringen.htm
Unser Schulwegplan soll Ihnen bei der Suche nach dem sichers-
ten Weg für Ihr Kind helfen. Den sichersten Schulweg finden Sie 
natürlich am besten mit Ihrem Kind selbst.
Hier noch ein paar Tipps:
• Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Fahrbahn möglichst wenig 

überqueren muss.
• Achten Sie bei einer Querung der Fahrbahn auf Querungshil-

fen (Ampeln, Fußgängerüberwege, Querungsinsel).
• Legen Sie den Weg, den Ihr Kind zur Schule laufen soll, recht-

zeitig vor Schulbeginn und Ferienende fest.
• Üben Sie den Schulweg ein.
• Kalkulieren Sie so, dass Ihr Kind 10 Minuten vor Unterrichtsbe-

ginn auf dem Schulgelände ist.
• Je heller und bunter die Kleidung umso sicherer ist sie. Benut-

zen Sie möglichst reflektierende Umhänge oder Dreiecke.
Noch ein paar Hinweise:

Begleitung der Kinder 
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie erleben den Verkehr 
aus einem anderen Blickwinkel als ihre Eltern. Begleiten Sie ihr 
Kind anfangs und achten Sie dabei auf Ablenkungsmöglichkei-
ten (z.B. Bäckerei, Schreibwarengeschäft usw.). Versetzen Sie 
sich in Ihr Kind. Denken Sie Situationen aus dem Blickwinkel Ih-
res Kindes, z.B. beim Überqueren der Straße zwischen parken-
den Autos die Sicht aus 1 m Höhe betrachten.

Schülerbeförderung mit dem Auto 
Gönnen Sie Ihrem Kind den Schulweg zu Fuß. Neben der zu-
sätzlichen Bewegung ermöglichen Sie Ihrem Kind ein Gemein-
schaftserlebnis mit anderen Schulkindern. Falls Sie Ihr Kind aus-

+ 

Lebensbereiche Inzidenzstufe 1 
(unter 10) 

Inzidenzstufe 2 
(10 bis 35) 

Inzidenzstufe 3 
(35 bis 50) 

Inzidenzstufe 4 
(über 50) 

 

 
Präsenz- 

veranstaltungen 
an Hochschulen 

 

 
 
 
 

(weitere Regelungen 
durch Hausrecht  

möglich) 
 

Mit Abstand: ohne 3G und ohne  
Personenbeschränkung 

 
Ohne Abstand: maximal 35 Personen  

oder bis 75% der Kapazität mit: 
 

 

Mit Abstand: 
ohne 3G und ohne  

Personen- 
beschränkung 

 
Ohne Abstand: 

max. 35 Personen 
oder bis 60% der 

Kapazität mit: 

7 
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nahmsweise mit dem Auto zur Schule bringen müssen, denken 
Sie bitte auch auf kurzen Strecken an den Kindersitz und das 
Anschnallen. Lassen Sie Ihr Kind an der Schule unbedingt auf 
der rechten Seite aussteigen und achten Sie beim Weiterfahren 
auf andere Kinder. Seien Sie sich als Eltern Ihrer Vorbildfunktion 
bewusst und achten Sie deshalb auf bestehende Verkehrsvor-
schriften wie bestehende Haltverbote vor den Schulen.

Mit dem Rad zur Schule 
Kinder sollten erst nach bestandener Radfahrprüfung und im-
mer mit Helm zur Schule radeln.
Achten Sie bitte darauf, dass sich das Fahrrad in einem verkehrs-
sicheren Zustand befindet. Bei Dunkelheit, Dämmerung oder 
schlechten Sichtverhältnissen das Licht einschalten!
Bringen Sie Ihrem Kind bei, dass man hintereinander Rad fährt. 
Nebeneinander zu fahren, birgt erhebliche Risiken in sich.

Wir wünschen allen Schulkindern einen guten und sicheren 
Schulweg!

Ihr
Thomas Riesch
Bürgermeister

Bauarbeiten auf den Besucherparkplätzen 
des Landratsamts
Ausweichparkplätze auf dem Parkplatz des Kopp-Gebäudes 
Das Landratsamt teilt mit, dass ab dem 2. August aufgrund von 
Betonsanierungsarbeiten das Parken auf dem Besucherpark-
deck nur eingeschränkt möglich sein wird. Die Sanierungsar-
beiten werden voraussichtlich bis Ende August 2022 andauern 
und sollen in zwei Bauabschnitten ausgeführt werden. Der Bau-
abschnitt 1 beginnt Anfang August 2021 und soll noch im Jahr 
2021 fertiggestellt werden. Die Bauarbeiten am Bauabschnitt 2 
erfolgen bis Sommer 2022.

Hintergrund der Einschränkungen ist die Sanierung der Tiefga-
rage des Landratsamtes. In diesem Zusammenhang muss der 
Asphaltbelag des gesamten Parkdecks abgetragen, die Abdich-
tung erneuert und der darunter liegende Beton neu aufgebracht 
werden.

Es stehen Ausweichparkplätze auf dem benachbarten Kopp-Ge-
lände (Tübinger Straße 28) zur Verfügung. Die Zufahrt zu diesem 
Parkplatz erfolgt über den Maurener Weg oder die Tübinger 
Straße.

Das Landratsamt bittet darum, dies bei Besuchen des Landrat-
samtes zu beachten.

In den Sommerferien: Terminvereinbarung 
bei Zulassungsstellen in Leonberg und  
Herrenberg
Das Landratsamt Böblingen informiert, dass die Zulassungsstel-
len in Leonberg und Herrenberg in den Sommerferien vom 2. 
August bis 10. September 2021 ausschließlich nach vorheriger 
Terminvereinbarung geöffnet sind. Termine können online ge-
bucht werden unter www.lrabb.de/zulassung.

Bei den Öffnungszeiten der Zulassungsstelle Böblingen gibt es 
keine Änderungen. Sie ist während der Sommerferien weiterhin 
montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 12 Uhr ausschließlich 
nach vorheriger Terminvereinbarung geöffnet. Zusätzlich ist die 
Zulassungsstelle Böblingen Montag bis Mittwoch in der Zeit von 
12 bis 15 Uhr sowie donnerstags in der Zeit von 13 bis 18 Uhr 
auch für Kunden ohne Termin geöffnet.

Verschenkbörse

 
Der Gemeindeverwaltung sind folgende Gegenstände zur kostenlosen 
Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie Interesse daran haben, setzen Sie 
sich bitte mit der entsprechenden Telefonnummer in Verbindung. 

 
Die  Verschenkbörse  erreichen  Sie  unter  07034  /  923111    Frau 
Schimpf  (Montags)  oder  per  EMail  unter  mb@gaertringen.de.  Alle 
Artikel,  die  bis  spätestens Montag  10:00  Uhr mitgeteilt  werden,  er
scheinen  im  nächsten Mitteilungsblatt.  Gerne  können  Sie  auch  auf 
dem Anrufbeantworter  Ihre zu verschenkenden Gegenstände hinter
lassen.  Erreicht  uns  keine  anders  lautende  Mitteilung  wird  der  zu 
verschenkende Gegenstand automatisch 2 x im Mitteilungsblatt ver
öffentlicht, danach wird er automatisch  
gestrichen.  Tiere  können  in  der  Verschenkbörse  nicht  angeboten 
werden.  

  76 
Zwei rustikale Gartenstühle, 2teiliges Stubenbuffet von 1950,  
Maße H: 140 cm B: 160 cm T: 55 cm  29944 

  77 
Sechs Klappstühle in Kieferoptik, vier sind gepolstert, zwei sind 
ungepolstert  9420757 

  78 
Sonnenschirm mit Holzgestell (Durchmesser 3m, Höhe 2,5 m) 
mit Standfuß aus Beton  28378 

  79  Sony CD Player, voll funktionsfähig  0174
9609356 

  80 
Drehbarer Ledersessel, rehbraun, H: 100 cm, B: 83 cm  
Sitzhöhe: 43 cm  9420243 

BILDUnG UnD SCHULEn

Volkshochschule

Volkshochschule Gärtringen - Außenstelle der vhs Herrenberg
Leitung: Meike Reese
Geschäftsstelle: Wilhelmstr. 2
Tel.Nr.: 07034.923-150, Fax 07032.270327
E-Mail: gaertringen@vhs.herrenberg.deSprechzeiten: montags 
15 – 18 Uhr, dienstags von 10 – 13:30 Uhr. Anfragen an anderen 
Wochentagen bitte per E-Mail senden oder auf dem AB hinter-
lassen. Das vhs-Büro hat Urlaub vom 09.08. bis 03.09.21.

Aktuelles:
Stammteilnehmer melden sich für Folgekurse bitte ab sofort - 
gerne per E-Mail - zurück. Die neuen Herbst-/Winterkurse sind 
ab 05.08. online mit Vorrang unter www.vhs.herrenberg.de 
buchbar. Andere Anmeldungen mit Eingang nach dem 08.08. 
(per Brief, E-Mail, AB) werden erst ab dem 06.09. verarbeitet! 
Infos zur Kursbelegung erhalten Sie ab 06.09. zu Bürozeiten.

Sommerangebot:
nEU! GÄ 55 Meditations-online-Kurs - „Eine etwas andere 
Pause“, Margit Honold, Zert. Yogalehrerin/Meditationsleiterin, 
Do. 8:30 – 9:30 und 20 – 21 Uhr, vom 29.07. – 19.08.21, 4 von 
8 Terminen in 4 Wochen, Gebühr: 49 € für 4 Termine, frei wähl-
bar innerhalb der Kursdauer! Via Zoom. Anmeldung bei Margit 
Honold, Tel. 07452/7506147 u. 0176/62977277. Der Kraftstoff 
für einen ganzheitlichen, erfolgreichen Alltag. Mit Yoga zum Ein-
stieg.

Vorschau vhs 2. Semester 2021:
• Neue Anfängerkurse in Englisch und Französisch A1 ab 

27.09.21
• Smartphonekurse ab 05.10.21
• Neue Tanzkurse:
• GÄ 15 Line Dance ab 01.10.21 und  GÄ 16 Salsa Tanzkurs ab 

12.11.21, mit Michael Wichterich
• GÄ 14 Wiedereinsteiger-Tanzkurs Standard/Latein ab 

13.11.21, mit Peter und Ulrike Holzner - in Koop. mit dem SV 
Rohrau Tanzsport,

• sowie Orient. Tanz, Latino Linedance, freier Tanz
• Neue Kochkurse und „Koch“inare mit Michael Enz:

GÄ 09 Kulinarische Reise durch Spanien, Italien & Griechenland, 
01.10.21

GÄ 08 Kochen & Genießen mit Bierverkostung, 24.09.21, mit 
Martin Dambach /sueffisant und Michael Enz
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GÄ 13.00 „Koch“inar - Sandwich Variationen ab 20.-26.09.21 via 
Signal
• Yoga-Kurse ab 13.09.21, ggf. online via Zoom, mit Margit Ho-

nold
• GÄ 23/24ff Wirbelsäulengymnastik-Kurse ab 13.09.21, mit 

Anne Dürr
• Babytreff-Kurse ab 20.09.21, mit Isabell Santi
• GÄ 03.00 Nähkreis ab 30.09.21, mit Stefanie Lange
• Töpferkurse mit Silke Weiß & Sybille Kalmbach ab 24.09.21 

sowie freies Töpfern mit Claudia Maurach ab 05.10.21
• …und vieles mehr!

Das neue Programmheft für Gärtringen erscheint am 
09.09.21 im Mitteilungsblatt und wird ab Anfang September 
mit dem Gesamtheft der vhs Herrenberg an bekannten or-
ten ausgelegt.

Wir bedanken uns bei unseren treuen Teilnehmer*innen und 
Dozenten*innen und wünschen einen schönen Sommer!

Anmeldung: Das Kursprogramm ist bis zum Kursbeginn online 
buchbar unter www.vhs.herrenberg.de (Rubrik Außenstelle - 
Gärtringen) - auch als e-paper zum Durchblättern. Danach bitte 
per E-Mail oder - bei Erstanmeldung schriftlich - anmelden. An-
meldeformular und Programm können unter www.gaertringen.
de (Bildung und Betreuung - VHS) als pdf heruntergeladen wer-
den. Dort finden Sie weitere Infos sowie die genutzten Räum-
lichkeiten.

Ludwig-Uhland-Schule

Die neuen Sitzkissen an der LUS
An der LUS gibt es neue Sitzkissen. Diese wurden uns von dem 
Förderverein geschenkt. Wir haben sie für die Schule getestet 
und fanden sie supertoll. Sie sind wasserabweisend und be-
quem. Dank der rutschfesten Unterseite können sie auch auf 
einer nassen Wiese benutzt werden. Man kann die Sitzkissen so-
wohl auf der Wiese als auch auf dem harten Untergrund oder im 
Klassenzimmer nutzen. Dank dem Griff, der aussieht wie ein la-
chender Mund, kann man sie überall mit hinnehmen. Die Sitzkis-
sen gibt es in zwei unterschiedlichen fröhlichen Farben, in grün 
und blau. Immer 30 Sitzkissen sind in einer großen, leichten Ta-
sche verstaut. So muss man sie nicht einzeln tragen. Insgesamt 
hat die LUS drei Taschen geschenkt bekommen.
Wir danken dem Förderverein für die Sitzkissen und wir freuen 
uns darauf, sie oft nutzen zu können.
Die Klasse 4b von der LUS

 
 Foto: Ludwig-Uhland-Schule

Sommerabschlussparty der Schulbetreuung
Mit Wasserspielen und Cocktails,
so wurden die Grundschulabgänger der Schulbetreuung Lud-
wig-Uhland-Schule verabschiedet.  
Dank der momentan stabilen Corona-Lage, konnten wir unseren 
„4.-Klässler-Abschied“ gebührend feiern.  
Bei strahlendem Sonnenschein, Wasserspielen, Cocktails und 
anschließendem Pizzaessen, ließen wir es uns noch einmal rich-
tig gut gehen!

 
 Foto: LUS Schulbetreuung

Auf diesem Wege wünschen 
wir allen 4. Klässlern der LUS, 
auf ihrem weiteren Lebensweg, 
nur das Beste!

Das Team der Schulbetreuung 
LUS.

Förderverein der
Theodor-Heuss-Realschule

neues aus der Mitgliederversammlung
Am vorigen Donnerstag, 22.7. fand unsere diesjährige Mitglie-
derversammlung statt.

Wir berichteten über die Zuschüsse im Jahr 2020, u.a. für Sozi-
alkompetenztraining, Fahrt nach Dachau, Lauf-Challenge, Fort-
schrittspreise und Luftreiniger für die Mensa.

Natürlich wurde auch erwähnt, wie sehr wir uns gefreut haben, 
beim 40er Fest der THR Anfang März 2020 von der Bürgerstif-
tung den Ehrenamtspreis bekommen zu haben. Unser Dank galt 
speziell Herrn Aisenpreis als Vertreter der Stiftung, der auch an-
wesend war. Er und die Bürgerstiftung haben uns schon häufig 
unterstützt und tun dies auch dieses Jahr. So kann die Schule 
nun ein gutes digitales Mischpult für den Musiksaal anschaffen.

Eine weitere Spende werden wir noch verbuchen können: Die 
Ferry Porsche Stiftung ermöglicht der THR die Anschaffung ei-
nes Klassensatzes ipads mit Ladestation etc. Ein Mitarbeiter der 
Firma hatte uns auf diese Fördermöglichkeit hingewiesen und 
bei der Antragstellung unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind.

Manches in 2021 ist inzwischen realisiert, z.B. die Anschaffung 
von Sitzunterlagen für draußen oder die Aufmunterungsaktion 
mit "süßen Steinchen". Wie üblich gab es auch dieses Jahr wie-
der Sozialkompetenztraining für die 5. Klassen, Schließfachver-
mietung und Fortschrittspreise für die Schülerinnen und Schüler, 
die sich in der Stufe am meisten verbessert haben. Auch der 
Waldseilgarten in Kl. 8 wird wieder bezuschusst. Im Raum steht 
der Wunsch nach Bänken im Außenbereich u. a. für Unterricht im 
Freien. Wie es mit Museumsbesuchen und Theaterfahrt weiter-
geht und was für die "bewegte Schule" außer einer Radrepara-
turstation noch angeschafft werden müsste, ist augenblicklich 
noch unklar.

Wir sind erst mal vorsichtig optimistisch, was das neue Schuljahr 
angeht, danken allen am Schulleben Beteiligten für ihren Einsatz 
und wünschen schöne, erholsame Ferientage.

KInDERTAGESEInRICHTUnGEn

Tages- und Pflegeeltern e.V.
Kreis Böblingen

Kindertagespflege in Gärtringen
Bei Interesse an der Betreuung Ihres Kindes bei einer Tagespfle-
geperson können Sie gerne Kontakt mit dem Tages- und Pfle-
geeltern e.V. Kreis Böblingen aufnehmen: Tel. 07031 21371-0, 
www.tupf.de.
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REFERAT KINDER,
JUGEND & FAMILIE

Jugendreferat

Gärtringer Sommerferienprogramm 2021
Das Programmheft ist in der Gemeindeverwaltung Gärtringen, 
Bücherei und im Rathaus Rohrau ausgelegt. Auf der Homepage 
der Gemeinde Gärtringen ist das Programm mit Anmeldung 
unter www.gaertringen.de und unter www.gaertringen.de/
familie-soziales/neuigkeiten-fuer-generationen als Download 
erhältlich. 

Das Gärtringer Sommerferienprogramm 2021: 28. Juli ab 14 
Uhr, Bücherflohmarkt, Bücherei; 29. Juli von 10.30 Uhr bis 
11.30 Uhr, Crossboule, Referat Kinder/Jugend/Familie; 29. 
Juli bis 4. August, von 14 Uhr bis 18 Uhr, Kinderferienwoche, 
CVJM Gärtringen; 29. Juli von 14.30 Uhr bis 16 Uhr, olympia-
de, Referat Kinder/Jugend/Familie; 29. Juli bis 16. September 
Deutsche Sportabzeichen, TSV Gärtringen; 30. Juli von 10 Uhr 
bis 11 Uhr, Keyboard, Musikschule Schäfer; 30. Juli von 11.15 
Uhr bis 12.15 Uhr, Keyboard, Musikschule Schäfer; 2. August 
bis 13. August von 8.30 Uhr bis 17 Uhr, Kinderstadtranderho-
lung, AWO Böblingen-Tübingen; 4. August von 14 Uhr bis 16.30 
Uhr, Tennis, Tennisclub Gärtringen; 6. August von 14 Uhr bis 17 
Uhr, Feuerwehr Gärtringen; 9. August von 13.30 Uhr bis 16.30 
Uhr, Waldmobil, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Familien-
werkstatt Gärtringen; Samstag, 14.8. von 10 Uhr bis 11.30 Uhr, 
Musikalische Kunstwerke aus Holz, Harmonika-Spielring Rohr-
au; 17. August von 14.30 Uhr bis 16 Uhr, Sprechstunde mit dem 
Bürgermeister, Bürgermeisteramt; 18. August bis 20.8. von 10 
Uhr bis 16 Uhr, Baseball Sommercamp in Herrenberg, Base-
ball Club Herrenberg Wanderers; 21. August von 10 Uhr bis 16 
Uhr, 1 Tag beim DRK Gärtringen; 23. August von 14 Uhr bis16 
Uhr, Spielplatzerkundung, Referat Kinder/Jugend/Familie; 24. 
August von 13 Uhr bis 18 Uhr, Graffiti-Workshop, Maximilian 
Frank, Referat Kinder/Jugend/Familie; 25. August von 14 Uhr 
bis 15.30 Uhr, Spiel und Spaß mit dem Frisbee, Referat Kinder/
Jugend/Familie; 26. August von 9 Uhr bis 12 Uhr, Faustball, TSV 
Gärtringen Abteilung Faustball; 27. August von 10.30 Uhr bis 
12 Uhr, Kickerturnier, Referat Kinder/Jugend/Familie; 27. Au-
gust von 13.45 Uhr bis 17 Uhr, Planetarium Stuttgart, Referat 
Kinder/Jugend/Familie; 30. August von 9 Uhr bis 12 Uhr, Fahr-
radtraining, Verkehrsprävention Polizeipräsidium Ludwigsburg; 
30. August bis 1. September von 10 Uhr bis 13 Uhr, Theaterkurs, 
Galli Theater Backnang; 2. September von 14.30 Uhr bis 16 Uhr, 
Fairplay, Respekt und Vielfalt, Referat Kinder/Jugend/Familie; 
3. September von 9 Uhr bis 12 Uhr, Fahrradtraining für Kinder, 
Verkehrsprävention Polizeipräsidium Ludwigburg; 3. Septem-
ber von 14 Uhr bis 17 Uhr, Feuerwehr Gärtringen; 6. September 
bis 8. September, Kid`s Camp Römer, Württembergischer Chris-
tusbund Rohrau; 9. September von 14 Uhr bis 16 Uhr, Tischten-
nis, TTV Gärtringen; 10. September von 10 Uhr bis 11.30 Uhr, 
Wikingerschach, Referat Kinder/Jugend/Familie

Sprechstunde mit dem Bürgermeister im Sommerferienpro-
gramm am 17.8.2021
Lerne deinen Bürgermeister näher kennen. Bringe deine Ideen 
und Fragen mit. Bürgermeister Thomas Riesch lädt dich herz-
lich am Dienstag, den 17.8.2021 in die Villa Schwalbenhof ein. 
Veranstaltungsdauer: 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Alter: ab 9 Jahre. 
Anmeldung im Sommerferienprogrammheft.

BüCHEREI
Bismarckstr. 16/2, Tel. 26001
Öffnungszeiten in der Bücherei: Montag, Mittwoch, Donners-
tag und Freitag von 16.00 bis 20.00 Uhr, sowie Dienstag von 
10.00 bis 13.00 Uhr. 
Es gelten weiterhin die AHA-Regeln.
Unsere E-Mail Adresse: buecherei@gaertringen.de

Die Bücherei ist bis zum 30. Juli 2021 zu den üblichen Zeiten 
geöffnet – siehe oben.

Öffnungszeiten in den Sommerferien: Vom 2. August 2021 bis 
10. September ist die Bücherei immer am Dienstag von 10.00 
bis 13.00 Uhr und am Donnerstag von 16.00 bis 20.00 Uhr 
geöffnet.

Herzliche Einladung
an alle Kinder von der 1. – 6. Klasse beim Ferienspass Lesen mit 
zu machen. Teilnahmekarten liegen in der Bücherei aus.

Krimis aus dem Ländle und aus Bayern
Schwarzwäldermorde – von Linda Graze
Flaute im Polizeiposten Bad Wildbad. Kommissar Justin 
Schmälzle langweilt sich. Bis eine Moorleiche mit eingeschlage-
nem Schädel gefunden wird, bei ihr eine beträchtlichen Anzahl 
Goldmünzen und eine große Flasche Kirschschnaps. Schmälzle 
reibt sich die Hände: endlich ein neuer Fall! Aber die Frau leb-
te im vorletzten Jahrhundert, meldet die Pathologie. Täter tot, 
seufzt Schmälzle. Doch dann schießt jemand dem Investor  der 
geplanten Wildbader Ferienanlage in den Fuß. Wer war das? 
Und bestimmt nicht immer die Vergangenheit die Gegenwart?

Der Tote vom Kocher – von Tanja Roth
In einem abgelegenen Tal auf der Ostalb wird die aufwendig in-
szenierte Leiche eines jungen Mannes gefunden. Der Verdacht 
der Polizei fällt schnell auf einen ehemaligen Häftling, doch der 
hat ein wasserdichtes Alibi. Wenig später wird ein weiterer Toter 
entdeckt, auch er sorgfältig arrangiert. Treibt ein Ritualmörder 
sein Unwesen? Hauptkommissarin Eva Brenner und ihre Kolle-
gen tappen im Dunkeln, doch dann liefert die DNA-Analyse vom 
zweiten Tatort unglaubliche Erkenntnisse.

Tod beim Fischerstechen – von Helmut Gotschy
Eklat beim traditionsreichen Ulmer Fischerstechen: Der Höhe-
punkt des Festes ist in Gefahr, denn Sebastian Unseld, der beim 
Finale den unverzichtbaren Spatz mimen soll, wird vermisst. 
Nicht nur der Schifferverein sorgt sich um ihn, sondern auch sei-
ne Affäre Sabrina Pohl. Kommissar Konrad Bitterle und sein 
Team machen sich auf die Suche und geraten dabei in einen Fall, 
dessen Schatten weit über die Ulmer Grenzen hinausragen …

Unterm Schinder – von Andreas Föhr
Der abgelegenen Hof von Polizeiobermeister Kreuthners Vater, 
der gerade im Krankenhaus liegt, wird Schauplatz einer Schieße-
rei und dann gibt es auch noch eine Leiche in der Kühltruhe. Die 
Tote, Carmen Skriba, ist derweil keine Unbekannte für Kommis-
sar Clemens Wallner: Vor zwei Jahren war sie Zeugin im Mord-
fall ihres Mannes. Kann es wirklich Zufall sein, dass nun auch die 
Witwe ermordet wurde? Und was hat Kreuthners leiblicher Vater 
mit den Skribas zu schaffen?

Sein oder Totsein – von Jürgen Seibold
Buchhändler Robert Mondrian hofft auf ruhige Stunden, um sich 
endlich seiner literarischen Passion zu widmen. Doch prompt 
stellt ein neuer Mord ihn vor ein Rätsel: Auf einer Frauenleiche 
findet die Kripo einen Zettel mit einem Shakespeare-Sonett. 
Mondrian wird als Experte hinzugezogen und erkennt, dass die 
gereimten Zeilen vertauscht wurden. Sieht er Gespenster, oder 
will der Mörder ihm eine verschlüsselte Botschaft zukommen 
lassen? 

Bei Föhn brummt selbst dem Tod der Schädel – von Jörg Maurer
Zwischen Tannen, Totholz und Touristenströmen liegt der tote 
Industrielle Jakob Drittenbass. Herzinfarkt beim Wandern oder 
Mord? Reifenabdrücke im moosigen Erdboden und verdächti-
ge Finanzflüsse im Netz führen Kommissar Jennerwein und sein 
Team rasch auf die Spur des Täters. Doch dann gerät Jennerwein 
in Schwierigkeiten und unversehens steht er selbst unter Mord-
verdacht.


